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Vorbemerkung 

Alle Schulen in Hamburg verfügen nach § 36 i.V.m. § 33 Infektionsschutzgesetz (IfSG) über einen 

schulischen Hygieneplan, in dem die wichtigsten Eckpunkte nach dem Infektionsschutzgesetz 

geregelt sind. Der vorliegende Muster-Corona-Hygieneplan basiert auf den Vorgaben des Infek-

tionsschutzgesetzes und auf der Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus 

SARS-COV-2 in der Freien und Hansestadt Hamburg. Er enthält Angaben über die zu treffenden 

technischen, organisatorischen und ggf. erforderlichen individuellen Maßnahmen zum Arbeits-

schutz und ist von allen Hamburger Schulen entsprechend ihrer schulischen Gegebenheiten zu 

operationalisieren. Die Schule muss einen eigenen Hygieneplan nur dann und soweit aufstellen, 

als sie wegen räumlichen oder personeller Besonderheiten von diesem Musterhygieneplan ab-

weichen muss.  

 

Dieser Plan gilt ab dem 4. April 2022 bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Behörde für Schule und 

Berufsbildung in Abstimmung mit der Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und In-

tegration die Vorgaben an die allgemeine Entwicklung der Corona-Pandemie anpasst. Regelun-

gen zum Einsatz des schulischen Personals und der Verwaltungsangestellten in Schulbüros mit 

höherem Risiko sind nicht Teil dieses Muster-Corona-Hygieneplans. Beachten Sie hierzu die An-

lage 5 des Schreibens der Amtsleitung vom 29. Juli  2021.  

 

Schulleitungen sowie Pädagoginnen und Pädagogen gehen bei der Umsetzung der Hygiene-

maßnahmen mit gutem Beispiel voran und sorgen zugleich dafür, dass die Schülerinnen und 

Schüler die Hygienehinweise ernst nehmen und umsetzen.  

 

Zuständig: Schulleitung 

 

0. Anordnung der sofortigen Vollziehung aller Regelungen 

 

Die sofortige Vollziehung der im Muster-Corona-Hygieneplan enthaltenen Regelungen und 

Pflichten wird hiermit angeordnet. Die im Muster-Corona-Hygieneplan enthaltenen Regelun-

gen und Pflichten dienen dem Schutz individueller Rechtsgüter von höchstem Rang, insbeson-

dere von Leben und Gesundheit aller schulischen Beteiligten. Weiterhin sind sie unerlässlich, um 

den Schulbetrieb zu gewährleisten, und dienen damit der Aufrechterhaltung einer staatlichen Auf-

gabe von überragender Bedeutung für das Gemeinwesen. Gegenläufige Interessen einzelner 

Betroffener müssen angesichts der nach wie vor hohen Gefahren für Leib und Leben sowie an-

gesichts des Interesses an der Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebs zurückste-

hen.  
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1. Durchführung des Schulbetriebs im Schuljahr 2021/22 

 

Die Monate des ausgesetzten Regelschulbetriebes waren für die Familien sowie die Kinder und 

Jugendlichen mit großen Belastungen verbunden. Das Lernen zu Hause unterscheidet sich er-

heblich vom Lernen in der Schule. Führende Virologen und Wissenschaftler weisen zudem darauf 

hin, dass Kinder und Jugendliche auch in ihrer sozialen und psychischen Entwicklung Schaden 

nehmen können, wenn sie sich nicht regelmäßig mit Gleichaltrigen austauschen können und von 

ausgebildeten Pädagogen in ihrer Entwicklung gefördert werden. Für alle Kinder und Jugendli-

chen gilt unabhängig von ihren Lebensverhältnissen, dass Schule als Ort des Lernens und des 

sozialen Miteinanders eine besondere Bedeutung für Bildung und Entwicklung hat.  

 

Im August 2021 sind die Schulen aller Schulformen daher über alle Jahrgänge im vollen Präsen-

zunterricht nach Stundentafel gestartet. Begleitet wurde der Präsenzunterricht durch umfangrei-

che Infektionsschutzmaßnahmen. Im Frühjahr 2022 kann festgestellt werden, dass die Infektio-

nen aufgrund der neuen Omikron-Variante in Deutschland wie in allen europäischen Ländern 

wesentlich milder verlaufen als zu Beginn der Pandemie. Vor diesem Hintergrund ist es ange-

messen, die Gemeinschaftseinrichtung Schule weiterhin zu schützen und gleichzeitig die Hygie-

nemaßnahmen an die Regelungen für den allgemeinen Bereich anzupassen. 

 

Schülerinnen und Schüler vom Präsenzunterricht zu befreien, wird ab dem 18.10.2021 nur noch 

in einzelnen Ausnahmefällen aus nachgewiesenen gesundheitlich zwingenden Gründen geboten 

sein, siehe auch Kap. 4. Diese Schülerinnen und Schüler werden von der Schule nach den vor-

handenen personellen Ressourcen mit Angeboten des Distanzunterrichts versorgt. Für Reise-

rückkehrerinnen und Reiserückkehrer gelten die Regelungen aus Kap. 13. 

 

Zuständig: Schulleitung 

 

 

1.1. Verpflichtende Schnelltests für Laien bei allen an der Schule tätigen Personen 
 

Andere Personen als Schülerinnen und Schüler dürfen das Schulgelände nur betreten bzw. dort 

verbleiben, wenn sie einen negativen Coronavirus-Testnachweis, einen Coronavirus-Impfnach-

weis oder einen Genesenen-Nachweis vorlegen. Diese Regelungen gilt insbesondere für das 

pädagogische Personal ebenso wie das Verwaltungspersonal an Schulen, für das Personal ex-

terner Dienstleister (z.B. Catering- oder Reinigungsunternehmen), für die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter von Trägern der Freien Kinder- und Jugendhilfe) sowie auch für ehrenamtliche Helfe-

rinnen und Helfer. Auf den jeweiligen Beschäftigungsstatus (angestellt, selbständig, ehrenamtlich 

usw.) kommt es hierbei nicht an.  

 

Ausgenommen sind Sorgeberechtigte der Schülerinnen und Schüler, weiter die Polizei, die Ret-

tungsdienste, die Feuerwehr, der Katastrophenschutz sowie Bedienstete des zuständigen Be-

zirksamts. Ausgenommen sind darüber hinaus Personen, die sich nur temporär auf dem Schul-

gelände befinden und keinen direkten Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern haben oder 

wenn sie sich außerhalb der Unterrichtszeit auf dem Schulgelände befinden wie u.a. Handwerker, 

Landschaftsgärtner, Personen, die auf abgeschlossenen schulischen Baustellen tätig sind, sowie 

Mitglieder von Sportvereinen.  

Bei einem positiven Schnelltestergebnis gelten die Meldeverpflichtungen aus Kap. 15.  
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Zuständig: Schulleitung 

 
 

1.2. Verpflichtende Schnelltest für Laien bei Schülerinnen und Schülern 
 

Schülerinnen und Schüler, die Präsenzangebote an der Schule wahrnehmen, dies schließt die 

von der Schule für verpflichtend erklärte Anwesenheit wie der bei Klausuren ein, werden nur 

zugelassen, wenn sie  

• zuvor unter Aufsicht der Schule einen Selbsttest mit negativem Ergebnis selbst durchge-

führt haben,  

• einen Antigen-Schnelltest  bei einem zugelassenen Testzentrum durchführen und ein ne-

gatives Ergebnis bestätigt bekommen haben, das nicht älter als 24 Stunden ist oder  

• einen PCR Test vorlegen, der entspricht und nicht älter ist als 48 Stunden.  

 

Dies gilt auch für Schülerinnen und Schüler der Vorschulklassen. Verweigern Schülerinnen und 

Schüler eine Selbsttestung, werden sie zu schulischen Präsenzangeboten nicht zugelassen und 

müssen das Schulgelände verlassen. 

 

Die Testpflicht umfasst mindestens zwei verpflichtende Tests in jeder Kalenderwoche. Die Erhö-

hung der Testfrequenz kann durch das zuständige Gesundheitsamt im Einzelfall oder durch die 

Behörde für Schule und Berufsbildung nach allgemeiner Infektionsentwicklung angeordnet wer-

den. Zu verwenden sind stets die von der FHH zur Verfügung gestellten Schnelltests, sofern nicht 

die Alternative in einem zugelassenen Testzentrum wahrgenommen wird. Der Test sollte jeweils 

zu Beginn des Schultages durchgeführt werden. Der Montag ist als Testtag festgelegt, ansonsten 

ist eine gleichmäßige Verteilung auf die weiteren Wochentage vorzusehen. Dies gilt bis auf Wei-

teres auch für geimpfte und genesene Personen im Sinne der COVID-19 Schutzmaßnahmen-

Ausnahmenverordnung, siehe auch Kap. 1.3. 

 

Bei einem positiven Schnelltestergebnis gelten die Meldeverpflichtungen aus Kap. 15. Darüber 

hinaus ist keine personenbezogene Dokumentation der durchgeführten und negativ ausgefalle-

nen Schnelltests durch die Schulen notwendig. Zu Monitoringzwecken ist allein der zahlenmäßige 

Verbrauch der Schnelltests zu erfassen und der BSB auf Abfrage zu melden, siehe auch Kap. 

14. 

 

Zuständig: Schulleitung 

 

 

1.3. Ausnahmen von der Testpflicht 
 

Für Schülerinnen und Schüler gilt die Testpflicht uneingeschränkt. Dies gilt auch, wenn sie ge-

impft oder genesen sind. Ausgenommen davon sind frisch genesene Schülerinnen und Schüler, 

die nach zehn Tagen Isolation bzw. nach sieben Tagen verkürzter Isolation und 48 Stunden 

Symptomfreiheit und Freitestung mit einem Antigen-Schnelltest in einem zugelassenen Testzent-

rum wieder zur Schule kommen. Diese Schülerinnen und Schüler können durch die Schulleitung 

für sieben Tage nach Rückkehr in die Schule von der Testpflicht ausgenommen werden.    
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Schulleitungen können von der Einhaltung der Testpflicht bei Schülerinnen und Schülern dann 

Abstand nehmen, wenn sie eine besondere persönliche Härte bedeutet. Eine solche Härte liegt 

vor, wenn die geforderte Handlung, wie die Durchführung eines Selbsttests, für den Schüler oder 

die Schülerin beispielsweise aufgrund eines sonderpädagogischen Förderbedarfs mit besonde-

ren Beeinträchtigungen verbunden ist. 

 

Für andere Personen gilt:  

Vollständig Geimpfte oder Genesene sind nach Beschlusslage auf Bundesebene getesteten Per-

sonen gleichgestellt. Auch die Pflicht, sich zweimal in der Woche für den Präsenzunterricht testen 

zu lassen, gilt für diese Gruppe nicht mehr. Als geimpft oder genesen anerkannt wird nur, wer 

einen entsprechenden gültigen Nachweis vorlegt.  

 

Zuständig: Schulleitung 

 

 

2. Abstands- und Kontaktregeln in Schulen 

 

Schülerinnen und Schüler und das schulische Personal sollten unter- und miteinander immer 

dann Abstandsregelungen beachten, wenn der schulische Alltag dies zulässt. Die unmittelbare 

körperliche Kontaktaufnahmen (z.B. Umarmungen, Händeschütteln) sollte weiterhin soweit wie 

möglich vermieden werden. 

 

Zuständig: Schulleitung 

 

 

3. Das Tragen von medizinischen Masken 

 

Durch das Tragen von medizinischen Masken werden Tröpfchen, die z.B. beim Sprechen, Husten 

oder Niesen ausgestoßen werden, abgefangen. Als Standard gilt dabei die sog. OP-Maske, das 

Tragen von CPA, KN 95, FFP 2 ist freiwillig (außer bei Lehrkräften während der Testungen, siehe 

oben 2.2.). Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, 

wird so deutlich verringert (Fremdschutz).  

Alle Personen müssen an den Schulen bis auf Weiteres eine medizinische Maske tragen („Mas-

kenpflicht“). Von dieser grundsätzlichen Regelung gibt es folgende Ausnahmen: 

 

1. Schülerinnen und Schüler dürfen die Maske abnehmen,  

a) sobald sie einen festen Platz eingenommen haben und solange sie diesen nicht ver-

lassen, 

b) solange sie sich im Freien aufhalten,  

c) in allen Prüfungen, Präsentationen und Klausuren, 

d) im Theater- und Musikunterricht, 

e) im Sportunterricht  

 

2. Ausgenommen von der Maskenpflicht ist das schulische Personal,  
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a) sobald sie einen festen Platz eingenommen haben und solange sie diesen nicht ver-

lassen bzw. im Unterricht einen Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einhal-

ten, 

b) solange sie in einem Büro an einem festen Arbeitsplatz arbeiten. Das gilt beispiels-

weise für das Schulsekretariat oder das Lehrerzimmer, aber auch für Elterngespräche, 

Elternabende und Schulkonferenzen. Für Personen, die sich alleine in einem Raum 

aufhalten, besteht keine Maskenpflicht.  

 
3. Andere Personen dürfen die Maske abnehmen, sobald und solange sie einen festen Platz 

eingenommen haben. Hierzu gehört auch das Arbeiten an einem eng umgrenzten Ort 

(z.B. für Handwerker). 

 

4. Eine völlige Befreiung einzelner Schülerinnen und Schüler oder Beschäftigter von der 

Maskenpflicht kann die Schulleitung nur auf der Grundlage eines aktuellen qualifizierten 

ärztlichen Attestes erteilen. Dabei genügt es nicht, wenn eine Ärztin oder einen Arzt at-

testiert, die oder der Betroffene sei „aus gesundheitlichen Gründen“ nicht in der Lage, eine 

Maske zu tragen. Vielmehr muss sich aus dem Attest nachvollziehbar ergeben, welche 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen aufgrund der Verpflichtung zum Tragen einer medi-

zinischen Maske in der Schule zu erwarten sind. Das Attest muss die diagnostizierte Er-

krankung, aufgrund derer mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen beim Tragen der 

Maske zu rechnen ist, klar ausweisen. Ein qualifiziertes Attest muss darüber hinaus zwei-

felsfrei erkennen lassen, dass  

 

- ein zugelassene Ärztin bzw. ein zugelassener Arzt  

- im Rahmen einer persönlichen Untersuchung der Patientin/des Patienten 

- ein ordnungsgemäßes Attest (Name Patient, Stempel Praxis, Datum etc.)  

 

 erstellt hat. Entspricht ein Attest den o.g. Vorgaben, so ist es zu akzeptieren und durch 

die Schulleitung mit der oder dem Betroffenen abzustimmen, wie eine Teilnahme am Un-

terricht bzw. ein Einsatz an Schule erfolgen kann, ohne dass von ihr bzw. ihm eine Anste-

ckungsgefahr ausgeht.  

Die Befreiung wird grundsätzlich nur ausdrücklich befristet für das laufende Schulhalbjahr 

ausgesprochen. Eine kürzere Befreiung ist angezeigt, wenn sich dies unmittelbar aus dem 

Attest ergibt. Wird eine Erkrankung attestiert, die offensichtlich keiner Besserung zugäng-

lich ist, genügt im folgenden Halbjahr die Vorlage des alten Attests.  

 

Die Schule weist alle Beteiligten, insbesondere die Sorgeberechtigten sowie die Schülerinnen 

und Schüler, auf die Maskenpflicht hin und erklärt die Regeln für das Tragen auf dem Schulge-

lände. Wichtig sind entsprechende Hinweistafeln oder -plakate an den Schuleingängen. 

 

Die Schule achtet darauf, dass die Schülerinnen und Schüler, die schulischen Beschäftigten so-

wie alle weiteren Personen die Regeln an den Schulen einhalten. Werden die Regeln nicht ein-

gehalten, ergreift die Schule zur Durchsetzung der Regeln die entsprechenden Maßnahmen wie 

bei anderen Disziplinverstößen auch. 

Schulexterne sowie Eltern tragen während der Schulzeit im Schulgebäude grundsätzlich eine 

medizinische Maske (zum Zugang schulfremder Personen siehe auch Kap. 12). 
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Zuständig: Schulleitung/jede Einzelperson 

 
 

4. Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit erhöhtem Risiko  

 

Für alle Schülerinnen und Schüler gilt ohne Einschränkung die Schulpflicht.  

Bei Schülerinnen und Schülern, die unter Vorerkrankungen mit besonderer Risikolage leiden, 

sind besondere Schutzmaßnahmen zu treffen. Dieses gilt auch für gesunde Schülerinnen und 

Schüler, die in häuslicher Gemeinschaft mit Personen mit besonderen Gesundheitsrisiken leben. 

Die besondere Gefährdung ist durch ein qualifiziertes ärztliches Attest nachzuweisen. Hinsichtlich 

der Inhalte des qualifizierten Attests wird auf die unter Ziffer 3.3 genannten Anforderung verwie-

sen. Schutzmaßnahmen können z.B. das Tragen einer FFP-2-Maske, die gesonderte Platzierung 

im Klassenraum, Einsatz von Plexiglaswänden, Ausschluss von Gruppenarbeiten, abweichende 

Pausenzeiten und ähnliches sein.  

Eine Befreiung von der Präsenzpflicht kommt nur im Ausnahmefall in Betracht, wenn andere 

Maßnahmen nicht ausreichen. Sie ist ausdrücklich bis zum Ende des laufenden Halbjahrs zu 

befristen, es sei denn dass sich aus dem Attest eine kürzere Dauer der zugrundeliegenden Er-

krankung ergibt.  

Sollte ein Attest aus Sicht der Schulleitung die o. g. Bedingungen nicht eindeutig erfüllen und 

beispielsweise als Grund für die Entschuldigung nur das Alter eines Elternteils angegeben sein, 

sollte den Erziehungsberechtigten mitgeteilt werden, dass das Attest nicht eindeutig im Sinne der 

Vorgaben und durch ärztliches Attest zu spezifizieren ist. Sollte es zu keiner einvernehmlichen 

Lösung kommen, kann über die regionale Schulaufsicht Kontakt zur Rechtsabteilung der BSB 

aufgenommen werden, die dann im weiteren Verfahren berät.  

Liegt nach Eindruck der Schule eine besondere Belastungssituation in der Familie vor, die ggf. 

durch Ängste noch verstärkt wird und sich auch darin ausdrückt, dass Sorgeberechtigte ihre Kin-

der zu Hause behalten möchten, wird empfohlen, das zuständige ReBBZ beratend einzubinden.  

 

Zuständig: Schulleitung 

 

 

5. Persönliche Hygiene und Umgang mit Symptomen 

 

Das Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist die 

Tröpfcheninfektion. Hierbei wird zwischen Tröpfchen und Aerosolen unterschieden, wobei der 

Übergang fließend ist. Die Tröpfcheninfektion erfolgt vor allem direkt über die Schleimhäute der 

Atemwege.  

 
Personen mit Corona-typischen Krankheitssymptomen (akute Atemwegserkrankungen, Husten, 

Fieber), die nicht durch eine chronische Erkrankung zu erklären sind, dürfen die Schulen nicht 

betreten. Dieses Verbot umfasst alle Personengruppen, die eine Schule betreten wollen.  

 

Bei Auftreten von Symptomen während der Unterrichtszeit sind die betreffenden Schülerinnen 

und Schüler zu isolieren und die Eltern zu informieren.  
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Zuständig: Schulleitung/jede Einzelperson 

 

 

5.1. Allgemeine Regeln zur persönlichen Hygiene 
 

• Die unmittelbare körperliche Kontaktaufnahmen (z.B. Umarmungen, Händeschütteln) sollte 

weiterhin soweit wie möglich vermieden werden. 

• Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen) durch 

Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden (siehe auch https://www.infektions-

schutz.de/haendewaschen/)  

• Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten 

Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen 

Personen halten, am besten wegdrehen. 

 

Zuständig: Jede Einzelperson 

 

 

6. Lüftung und Raumhygiene 

 
6.1 Lüftung der schulischen Räumlichkeiten 

 

Wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften in allen schulischen Räumen, da frische Luft eine 

der wirksamsten Maßnahmen ist, potenziell virushaltige Aerosole aus Innenräumen zu entfernen.  

Folgende Vorgaben sind zu beachten:  

• Es soll in jeder Unterrichtspause intensiv bei weit geöffneten Fenstern unter Aufsicht quer- 

oder stoßgelüftet werden.  

• Es soll möglichst eine Querlüftung stattfinden, das heißt Lüften mit weit geöffneten Fens-

tern bei gleichzeitig geöffneter Tür und im Flur ebenfalls geöffneten Fenstern. 

• Brandschutztüren können zum Querlüften kurzzeitig geöffnet und anschließend wieder 

geschlossen werden. 

• Stoßlüften bedeutet, dass die Fenster vollständig geöffnet werden, eine Kipplüftung reicht 

nicht aus.  

• Für den Unterricht gilt als Grundregel, dass alle 20 Minuten eine knapp fünfminütige Quer- 

oder Stoßlüftung durchgeführt wird, bis es zu einem spürbaren Luftaustausch kommt.  

• Aus Sicherheitsgründen verschlossene Fenster müssen für die Lüftung unter Aufsicht ei-

ner Lehrkraft geöffnet werden. 

• Kommt es während des Unterrichts bei geschlossenen Fenstern bei einzelnen Personen 

zu wiederholtem Niesen oder Husten, sollte zusätzlich unmittelbar bei weit geöffneten 

Fenstern gelüftet werden. 

• Sind raumlufttechnische Anlagen in den Schulen vorhanden, sollten diese möglichst 

durchgehend mit Frischluftzufuhr in Betrieb sein. Umluftbetrieb ist zu vermeiden. 

• Vorhandene mobile Luftfilter sind ergänzend zur Lüftung einzusetzen. Sie ersetzen nicht 

das regelmäßige Lüften in den vorgegebenen Intervallen. 

 

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/
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Die Vorgaben zum regelmäßigen Quer- oder Stoßlüften gelten auch für alle weiteren schulischen 

Räumlichkeiten wie beispielsweise das Lehrerzimmer und das Schulbüro. Die Schule regelt die 

Umsetzung in eigener Verantwortung entsprechend der räumlichen Gegebenheiten. Zur Lüftung 

in schulischen Kantinen wird auf die Vorgabe in Kap. 8 verwiesen.  

 

Zuständig: Schulleitungen/pädagogisches Personal 

 

6.1. Reinigung an Schulen 
 
Für die Reinigung gelten grundsätzlich die Leistungsbeschreibung für Gebäude-, Glas- und Fens-

terrahmenreinigung – in den von der Freien und Hansestadt Hamburg genutzten Gebäuden - (Aus-

gabe 2016) und die Reinigungspläne für Schulen und Sporthallen (Stand: 08.07.2016). 

 

Eine täglich präsente und verfügbare Reinigungskraft für Ad-hoc-Maßnahmen steht weiterhin 

stundenweise zur Verfügung.  

 

Fachräume und Sporthallen sollen regelmäßig gelüftet werden. Eine routinemäßige Flächendesin-

fektion wird in Schulen auch in der jetzigen COVID-Pandemie durch das RKI nicht empfohlen. 

Auch hier ist die angemessene Reinigung völlig ausreichend. 

 

Wird eine Desinfektion im Einzelfall durch das zuständige Gesundheitsamt als notwendig erach-

tet, so ist diese durch ein professionelles Reinigungsunternehmen entsprechend der Handlungs-

empfehlung der Leitstelle Gebäudereinigung durchzuführen. 

 

 

 

6.2. Hygiene im Sanitärbereich  
 

In allen Toilettenräumen müssen ausreichend Seifenspender, Einmalhandtücher oder Stoffhand-

tuchrollen aus retraktiven Spendersystemen bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt bzw. gewar-

tet werden. Die entsprechenden Auffangbehälter für Einmalhandtücher und Toilettenpapier sind 

vorzuhalten. 

 

Toilettenbecken, Urinale, Toilettensitze, Armaturen und Waschbecken werden an Grund- und 

weiterführenden Schulen bis zu zweimal täglich gereinigt. Die Reinigung der Wände, Böden und 

die Entleerung der Papierbehälter erfolgt nach Bedarf. 

 

An berufsbildenden Schulen erfolgt die Reinigung einmal täglich.  

 

 

 

7. Infektionsschutz in den künstlerischen Fächern, bei Chören und Orchestern 

 

Grundsätzlich gilt es in dieser Phase der Pandemie die Einschränkungen des Unterrichts aufzu-

heben und eine Anpassung an die Regelungen vorzunehmen, die für den Freizeitbereich gelten. 
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Zu den einschlägigen Masken-Regelungen siehe Kapitel 3. Zudem gelten für die einzelnen Fä-

cher folgende besondere Regelungen: 

 

Musik und Darstellendes Spiel 

Analog zum Freizeitbereich muss im Musik- und im Theaterunterricht kein Abstand gewahrt blei-

ben. Zudem soll im Unterricht die Maske in den Phasen abgenommen werden, für die dies fach-

lich erforderlich ist, so u.a. beim Singen, beim Spielen von Blasinstrumenten und beim chorischen 

Sprechen. Bei den musikpraktischen Angeboten sind die allgemeinen Hygieneregeln und hier 

insbesondere das Lüften zu beachten. Zudem ist auf eine einheitliche Sing- und Musizier-Rich-

tung zu achten.  

 

Chöre und Orchester 

Auch Chöre und Orchester können Proben und Aufführungen wieder aufnehmen. Auf eine ein-

heitliche Sing- und Musizier-Richtung ist zu achten, die Lüftungsregelungen sind strikt zu beach-

ten.  

 

 
8. Mittagessen und Trinkwasserversorgung 

 

Der Betrieb bzw. die gemeinschaftliche Nutzung der Kantinen, der Kioske und der Wasserspen-

der ist für alle Jahrgangsstufen ohne Beachtung des Mindestabstandes zwischen Schülerinnen 

und Schülern möglich.  

 

Folgende Hygienemaßnahmen sind zu beachten:  

 

• Vor dem Essen Hände mit Wasser und Seife ausreichend lange waschen (mindestens 30 

Sekunden). Das gründliche Händewaschen hat immer Priorität.  

• Schülerinnen und Schüler tragen eine medizinische Maske bis sie ihren Essplatz eingenom-

men haben.  

• Bei Buffets werden die Vorleger/Auffülllöffel regelmäßig ausgewechselt.  

• Bedienpersonal an Kassen oder der Ausgabe durch mechanische Barrieren (z.B. Acrylglas) 

schützen. 

• Regelmäßige Stoßlüftung bspw. alle 20 Minuten, je nach Fenstergröße auch häufiger 

 

Zuständig für Kantinenbetrieb: Schulleitung in Abstimmung mit dem Caterer 

 

 

 

 

 

9. Infektionsschutz im Schulbüro 

 

Alle notwendigen Hygienemaßnahmen gelten selbstverständlich auch für die Schulbüros. Die 

Schulen haben die Möglichkeit, Plexiglasscheiben im Empfangsbereich als sog. „Spuck-

schutz“ installieren zu lassen. Diese werden aus den Schulbudgets finanziert. 
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Zuständig: Schulleitung / Schulhausmeister 

 

 

10. Infektionsschutz bei der Ersten Hilfe 

 

Zur Minimierung des gegenseitigen Ansteckungsrisikos für die ersthelfende und die hilfebedürf-

tige Person sollte von beiden eine medizinische Maske getragen werden. Wenn direkter körper-

licher Kontakt notwendig ist, sollten Ersthelfende Einmalhandschuhe tragen. 

 

Nach der Erste-Hilfe-Leistung sollten die Hände gründlich gewaschen und optimaler Weise er-

gänzend desinfiziert werden. Hierfür ist Händedesinfektionsmittel, möglichst beim Erste-Hilfe-Ma-

terial, zur Verwendung durch Ersthelfende bereitzuhalten. 

 

Zuständig: Schulleitung/Hausmeister 

 

 

11. Konferenzen und Versammlungen 

 

Schulinterne Konferenzen und Arbeitsgruppensitzungen der Beschäftigten sind im Schuljahr 

2021/22 unter Wahrung der einschlägigen Infektionsschutzmaßnahmen möglich um die vollstän-

dige Umsetzung des Unterrichts nach Stundentafel, die Priorität genießt, sicherzustellen. 

 

Sitzungen der schulischen Gremien sowie weitere schulische Veranstaltungen (wie z.B. Eltern-

abende) finden regelhaft unter Einhaltung der Hygienevorschriften statt, siehe auch Kapitel 2, 5 

und 6. Hierzu gehören auch Findungsverfahren.  

 

Die Schulleitungen prüfen, ob die Anzahl und Dauer der schulischen Gremiensitzungen vorüber-

gehend reduziert werden sollten, dabei sind die Vorgaben des Schulgesetzes einzuhalten. Um 

die Durchführung der Gremiensitzungen zu sichern, soll auch die Form der Videokonferenz ge-

prüft werden. 

 

Zuständig: Schulleitung 

 

 

12. Zugang von Eltern und schulfremden Personen 

 

Die Eltern werden gebeten, ihre Kinder vor dem Schulgebäude zu verabschieden oder in Emp-

fang zu nehmen. Sie melden sich im Schulbüro der Schule an, wenn sie ein Gespräch mit einer 

Lehrkraft in der Schule führen möchten. 

 

Im Übrigen gelten für alle schulischen Veranstaltungen, dass die Besucherinnen und Besucher 

bzw. die Teilnehmenden eine Maske zu tragen haben. Eine 2-G- oder 3-G-Zugangsregelung ist 

nicht vorgegeben.  

 

Zuständig: Schulleitung  
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13. Reiserückkehrerinnen und Reiserückkehrer 

 

Alle Reisenden müssen sich nach Rückkehr aus den Ferien und vor Betreten der Schulen selbst-

ständig über die geltenden Infektionsschutzregelungen informieren. Die jeweils geltenden Rege-

lungen sind strikt einzuhalten.  

 

Zuständig: Jede Einzelperson 

 

 

14. Dokumentation 

 

Die im Kontext eines Befreiungsantrages von der Maskenpflicht oder vom Präsenzunterricht ein-

gereichten Atteste sind vertraulich zu behandeln und vor der Einsichtnahme Dritter zu schützen. 

Atteste von Schülerinnen und Schüler sind in der Schülerakte aufzubewahren und unterliegen 

den datenschutzrechtlichen Vorgaben, die für besonders sensible personenbezogene Daten gel-

ten. Atteste der Beschäftigten sind im Original verschlossen an das für die jeweilige Schule zu-

ständige Personalsachgebiet zur Aufnahme in die Personalakte weiterzuleiten. 

 

Bei Personen (zur Definition siehe Kapitel 1.1.), die weder geimpft noch genesen sind, ist die 

Testung täglich zu dokumentieren. Die Dokumentation der durchgeführten Testungen ist bei den 

jeweiligen Vorgesetzten (Schulleitungen, Abteilungsleitungen) bzw. den erfassenden Personen 

(z.B. Mitarbeitende der Schulbüros) unter Verschluss zu halten und am Ende des sechsten Mo-

nats nach Erhebung jeweils zu löschen bzw. zu vernichten. 

 

Zuständig: Schulleitung  

 

 

15. Akuter Coronafall und Meldepflichten 

 

Sollten in Schule bei Schülerinnen und Schülern oder Beschäftigen einer Schule einschlägige 

Corona-Symptome auftreten oder ein positiver Schnelltest bekannt werden, so sind Schülerinnen 

und Schüler ggf. bis zur Abholung durch die Eltern in einen gesonderten Raum zu führen. Be-

schäftigte werden gebeten, das Schulgelände zu verlassen.  

 

Bei bestätigten COVID-19- Infektionen informiert die Schulleitung umgehend die zuständigen 
Stellen über folgende Funktionspostfächer: 

corona@bsb.hamburg.de 

corona-schule@BEZIRKEINTRAGEN.hamburg.de 

Über die in der betroffenen Schule zu ergreifenden Maßnahmen wie z.B. die Schließung einer 
Klasse oder Schule entscheidet danach ausschließlich das zuständige Gesundheitsamt. Diese 
Entscheidung ist den Gesundheitsexperten vorbehalten und liegt nicht im Ermessen der Schule 
oder der Schulleitung. 

 

Zuständig: Schulleitung 
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